POLITISCHE GEMEINDE BUSSNANG

(Samtliche Amts- und Funktionsbezeichnungen beziehen sich auf beide Geschlechter)

Feuerschutzreglement

In Anwendung von 8 3 Abs. 2 des kantonalen Feuerschutzgesetzes vom 19. Januar
1994, in Kraft gesetzt auf den 1. Januar 1995, erlasst die Gemeindeversammlung der
Politischen Gemeinde Bussnang folgendes Reglement:

A. Allgemeine Bestimmungen

Zweck 81 Der Feuerschutz hat die Aufgabe, Schadenfeuer zu
verhindern oder zu bekdmpfen.

Grundsatz 82 1 Der Feuerschutz ist Sache der Gemeinde, soweit
das Feuerschutzgesetz nicht bestimmte Aufgaben
dem Kanton vorbehalt.

2 Die Gemeinde fuhrt zu diesem Zweck ein
Feuerschutzamt und eine Feuerwehr.

Aufsicht 83 Der Feuerschutz steht unter der Oberaufsicht des
Gemeinderates. Dieser wahlt fir die unmittelbare
Beaufsichtigung eine Feuerschutzkommission.

Organe 8§84 Organe des Feuerschutzes sind:

1. die Feuerschutzkommission,

2. die Technische Kommission (TK),
3. das Feuerschutzamt,

4. die Feuerwehr.

B. Feuerschutzkommission
Feuerschutz- 85 1 Die Feuerschutzkommission wird vom Gemeinderat

kommission auf die Amtsdauer der Gemeindebehdrde gewahlt.
2 Die Feuerschutzkommission besteht aus:


Verwendete Acrobat Distiller 6.0.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v2.0.1" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 6.0.x kostenlos unter www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Distiller erstellt unter Einsatz dieser Joboptions-Datei eine weboptimierte Adobe PDF-Datei. Diese PDF-Datei benötigt minimal Adobe Acrobat (Reader) 5.0.
August 2003, ulrich-media GmbH (www.ulrich-media.ch)
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Nur Tags
     Seiten automatisch drehen: Einzeln
     Bund: Links
     Auflösung: 600.0 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja
Standardpapierformat:
     Breite: 208.25 Höhe: 294.7 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 96 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 144 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Minimal
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 96 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 144 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Minimal
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 150 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 225 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Nein
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja
Untergruppen, wenn benutzte Zeichen kleiner als: 100 %
Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiter
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Farbmanagement: Alle Farben in sRGB konvertieren
     Wiedergabemethode: Standard
Arbeitsfarbräume:
     Graustufen Arbeitsfarbraum: None
     RGB Arbeitsfarbraum: None
     CMYK Arbeitsfarbraum: None
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Nein
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Nein
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Nein
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Nein
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja
          EPS-Info von DSC beibehalten: Nein
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Nein

PDF/X --------------------------------------------
PDF/X-Berichterstellung und Kompatibilität:
     PDF/X-1a: Nein
     PDF/X-3: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 6010
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 1048576 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------

IMPRESSED GmbH
Bahrenfelder Chaussee 49
22761 Hamburg, Germany
Tel. +49 40 897189-0
Fax +49 40 897189-71
Email: info@impressed.de
Web: www.impressed.de


Aufgaben,
Kompetenzen

86

2.

3.
4.

Einem Mitglied des Gemeinderates, als
Prasident

dem Kommandanten der Feuerwehr und
dessen Stellvertreter

dem Feuerschutzbeamten

dem Zivilschutzchef.

Die Feuerschutzkommission konstituiert sich selber.
Bei Abstimmungen liegt der Stichentscheid beim
Prasidium.

Die Feuerschutzkommission vollzieht die
Feuerschutzgesetzgebung und beaufsichtigt
die Ubrigen Organe des Feuerschutzes. Sie
hat folgende Aufgaben und Kompetenzen:

1.

2.

8.

9.

Antrag an den Gemeinderat flr
Anschaffungen und Bauten,

Antrag an den Gemeinderat fir Budget und
Rechnung,

Antrag an den Gemeinderat uber die Hohe
der Ersatzabgabe und den Sold,

Antrag an den Gemeinderat fur die Wahl
des Feuerwehrkommandanten und seines
Stellvertreters sowie fur die Beférderung der
Offiziere,

Beforderung des ubrigen Feuerwehrkaders,
Antrag an den Gemeinderat fur die Erteilung
der Kaminfegerkonzession,

Antrag an den Gemeinderat auf Befreiung
von der Feuerwehrpflicht,

Einteilung und Entlassung der
dienstleistenden Feuerwehrpflichtigen
Organisation der Feuerwehr und ihrer
Abteilungen,

10.Genehmigung des jahrlichen Ubungsplans,
11. Abschluss der gesetzlich vorgeschriebenen

Versicherungen,

12.Verfugung von Disziplinarstrafen wegen

Verletzung von Dienstpflichten,

13.Meldung von Anderungen im Kommando an

die Geb&audeversicherung, das Bezirksamt
und die andere interessierte Instanzen.



C. Technische Kommission

Zusammensetzung, 8 7 1 Die Technische Kommission besteht aus dem Komman-

Aufgaben

Feuerschutz-
bewilligung,
Abnahmekontrolle

Feuerschutz-
kontrolle

Aufgabe

danten der Feuerwehr, seinem Stellvertreter sowie
weiteren fachkompetenten Personen oder Funktions-
tradgern, welche von der Feuerschutzkommission
bestimmt werden.

2 Sie wird vom Kommandanten der Feuerwehr oder
seinem Stellvertreter prasidiert. Im Ubrigen konstituiert
sich die Kommission selber.

3 Sie kann die Geschafte der Feuerschutzkommission
vorberaten.

D. Feuerschutzamt

§8

§9

1 Das Feuerschutzamt beurteilt alle feuerschutz-
relevanten Baugesuche, die nicht in die Zustandigkeit
des Kantons fallen.

2 Es verfugt die Feuerschutzauflage und kontrolliert
am Rohbau und nach Bauabschluss deren Einhaltung
gemass 8 13 f. des Feuerschutzgesetzes.

1 Der Kaminfeger prift bei seiner Arbeit die Ein-
haltung der Feuerschutzvorschriften und bringt
Méngel unverzuiglich dem Feuerschutzamt zur
Anzeige.

2 Dieses orientiert den Eigentiimer und ordnet die
Behebung der Mangel an.

E. Feuerwehr

§ 10

I. Aufgaben

1 Die Feuerwehr hat bei Gefahrdung von Personen
und Sachwerten durch Schadenereignisse
unverzuglich Hilfe zu leisten.

2 Die Feuerwehr kann zum Verkehrsdienst oder zur
Saalwache aufgeboten werden. Sie darf nicht far
Ordnungsdienste eingesetzt werden.



Vorschriften

Organisation

Kommandant

Pflicht

Erflllung der
Pflicht

Befreiung

§11

§12

§13

§14

§15

§16

Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Reglementes
gelten fur den Dienstbetrieb und die Ausristung die
Richtlinien des Schweizerischen Feuerwehr-
verbandes.

1 Die Feuerwehr gliedert sich wie folgt:

1. Kommando

2. Pikettzug

3. Loschzug

4. Stabstellen und spezielle Dienste

1 Der Feuerwehrkommandant wahrt die Interessen
der Feuerwehr, vertritt diese nach aussen und fuhrt
die Beschlusse der vorgesetzten Behérden aus.

2 Der Feuerwehrkommandant befindet tber alle
Angelegenheiten der Feuerwehr, die nicht einer
anderen Instanz vorbehalten sind.

II. Feuerwehrpflicht

1 Die Feuerwehrpflicht beginnt am 1. Januar des
Kalenderjahres, in dem das 21. Altersjahr zuriick-
gelegt wird. Sie endet am 31. Dezember des
Kalenderjahres, in dem das 51. Altersjahr zuriick-
gelegt wird.

2 Bei rechtlich und tatsachlich ungetrennter Ehe
besteht die Feuerwehrpflicht nur fir einen Ehegatten.

1 Die Feuerwehrpflicht wird durch aktiven Feuerwehr-
dienst oder durch die Leistung einer jahrlichen
Ersatzabgabe erfullt.

2 Die Feuerschutzkommission entscheidet, wer Dienst
und wer Ersatzabgabe zu leisten hat.

3 Massgebend fir den Entscheid sind die
Verfugbarkeit, die berufliche, personliche und
physische Eignung des Pflichtigen sowie der
erforderliche Bestand der Feuerwehr.

1 Von der Feuerwehrpflicht kénnen befreit werden:
1. Personen mit bestimmten 6ffentlichen Funktionen

2. Personen, bei denen eine Befreiung aus anderen
Grunden (z.B. Invaliditat) angemessen ist.



2 Uber die Befreiung von der Feuerwehrpflicht
entscheidet der Gemeinderat auf Antrag der
Feuerschutzkommission.

Ersatzabgabe 8§17 1 Die Ersatzabgabe betragt 15 % der einfachen
Staatssteuer, mindestens aber Fr. 50.-- und
hdchstens Fr. 500.--.
2 Die Ersatzabgabe sowie der Bussenertrag (gemass
§ 25) sind zweckgebunden fiir die Feuerwehr oder
andere Feuerschutzaufgaben zu verwenden.

lll. Dienstpflicht

Alarm 8§18 Bei Alarm ist unverziglich gemass den
Einsatzbefehlen auszuricken.
§19 Die Abteilungen der Feuerwehr bestehen jahrlich
mindestens folgende Anzahl Ubungen:

1. mind. 3 Kaderibungen
2. mind. 7 Mannschaftsibungen

Entscheidungs- §20 1 Der Besuch von Ubungen und Kursen ist

grinde obligatorisch. Als Entschuldigungsgriinde gelten
Krankheit, Schwangerschaft, Mutterschaftsurlaub,
Militar- und Zivilschutzdienst oder andere wichtige
Grinde.
2 Entschuldigungen sind schriftlich und begrindet,
wenn moglich vor der Ubung, spatestens aber innert
48 Stunden nach versaumtem Aufgebot oder
Ruckkehr einzureichen.

Sorgfaltspflicht §21 Das Feuerwehrmaterial ist sorgféltig zu behandeln.
Fur mutwillige Beschadigung haftet der Verursacher.

Pflichtenheft 8§22 Der Feuerwehrkommandant kann fur bestimmte
Aufgaben Pflichtenhefte erstellen.

Ubrige §23 Schriftlichen und mindlichen Anordnungen der
Anordnungen Vorgesetzten ist Folge zu leisten.



Kosten 8§24

Disziplinarstrafen ~ § 25

Rechtsmittel 8 26

Inkrafttreten 8§ 27

IV. Kosten, Disziplinarstrafen

1 Einsatze der Feuerwehr im Zusammenhang mit den
bei der Gebaudeversicherung gedeckten Feuer- und
Elementarschéden sind unentgeltlich.

2 Die Ubrigen Einséatze werden dem Verursacher oder
dem Auftraggeber in Rechung gestellt. Uber
Ausnahmen entscheiden das Préasidium der Feuer-
schutzkommission und der Kommandant der
Feuerwehr.

Die Verletzungen von Dienstpflichten kann durch die
Feuerschutzkommission mit einem Verweis, einer
Busse bis zu 500.-- Franken oder mit dem Ausschluss
aus der Feuerwehr geahndet werden.

V. Schlussbestimmungen

Gegen Entscheide der Feuerschutzorgane kann innert
20 Tagen Einsprache beim Gemeinderat erhoben
werden.

1 Dieses Reglement tritt nach Verabschiedung durch
die Politische Gemeinde Bussnang und nach der
Genehmigung durch das zustandige Departement auf
den 01. Januar 2006 in Kraft.

Genehmigt durch die Gemeindeversammlung am 27. Juni 2005

9565 Rothenhausen, 29. Juni 2005



